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einen Überblick Uun: 1ne Zusammenfassung mafßgeblichen Institutionen Uun: ihre Vertreter
der Forschungsergebnisse bieten, ber uch Geistliche un: Weltliche Vogtel, Statthalte-
Zugänge 1IEU zugänglich gewordenen Quel- rei); Förderer. uch der Studienweg Bruckners,
len vermitteln. DIie uch sprachlich cehr g- SeE1INE Arbeitsbereiche, se1in persönlicher Um-
lungene Studie geht auf folgende IThemen ga1S, se1INe Wohnverhältnisse un: se1in WIr-
näher e1n: Reformkatholizismus (Deutschland) ken ın Wiıen werden näher geschildert Uun: der
un: Amerikanismus:; Alfred O1SY historische kompositorische Ertrag ın LInz Uun: Wiıen g-
Kritik un: Apologie der Kirche (Frankreich); 11LAaU aufgelistet. Besonders wichtig 1st der mit
GeOrge Tyrell (England); Antimodernismus eigener Selitennummerlerung versehene) [IO0-
un: kirchliches Lehramt (Pius Ä., Umberto Be- kumentenanhang, der (auf 365 Seiten!) das re1-
nigni). E1ın abschliefßsender „Ausblick” führt hın che Schaftlen Bruckners eingehend belegt Uun:
zu Vatikanischen Konzil. Wörtlich cschreibt manches Neue bringt. Abschliefßßend wird 1ne
Arnald: „Binnentheologisch gesehen Usstien Studie VO  3 Kaiser über den Dom- Uun: Stadt-
sich Kkatholische Kirche un: Konzil damals pfarrkapellmeister arl BOorromaus Waldeck
Immer noch mıt einem antimodernistisch 1N- geboten 369—-392) Erschlossen wird das reich-
duzierten Reformstau aUseinandersetzen“ WA1S haltige Buch VO  3 einem Kegister der relevanten
bekanntlich 11UT zu eil gelungen 1St. Gegen- Personen, TYte Uun: Institutionen 393-418)
wartig erleben WIr Ja 1nN€ 1iEUE Hinwendung wurden ber nicht samtliche kigennamen auf-
zu römischen Zentralismus un: uch 1nN€ TEL
theologische Irendwende gegenüber den Auf- och kehren WIr nochmals kurz zurück
brüchen des Konzils. zu Darstellungsteil, 1ın dem WIr viele
LINZ Rudolf Zinnhobler Details über Cdie „Bewerbung” Bruckners E1 -

fahren. Er hatte zunächst nicht VOIL, Cdie
Stelle kompetieren, machte ber schließlich

+  S Maıer, Elısabeth niton Bruckner als | ın- dennoch das Kennen, Ca sich Bischof Rudigier
nach dem abgehaltenen „Probespiel” für ih

Z DDom- un Stadtpfarrorganıist. Aspekte
aıner Berutfung. Mlıt aınem Beitrag Vo  — Ika- entschied 15-18). e ofhzielle Ausschreibung

des Postens erfolgte November 15855 un:
1 U Kalrser: Der DDom- un Stadtpfarrkapell- Bruckner wurde ernannt, obwohl der Kirchen-meıster Karl! Borromäus Waldeck un dıe verwalter Joseph Weinhart SeE1INE „nachlässigeOrge!l der Stadtpfarrkirche n | ınz (Anton Kleidung” un: se1in „fehlendes Hohfheren derBruckner Dokumente un Studien 15) Nu-
cSikwıssenschaftlicher Verlag, Wıen 2009 mafßgeblichen Manner ın Linz'  66 beklagt hatte

Im Verlauf der e1t wurde Cdie Haltung des B1-(419, zahıir. CAA/ AbD.) Uuro 06,35
ISBN Y /8-3-900727/70-/72-8

schofs Bruckner gegenüber „zunehmend ambi-
valent“. LEr schätzte ih AMNMAT weiterhin als „Sallz

Heuer 2009) feijert L1Inz sich celhbst als „CUIO- aufßerordentliche Künstlerpersönlichkeit”,
brachte ber selinen wiederholten Gesuchenpäische Kulturhauptstadt”. VOoOr Hau 1(0() Jah-

1E kehrten uch Cdie esulten ın diese Stadt Studienurlaub un: Gehaltserhöhung
rück, ın den ‚ Alten ba  Dom, Uun: Cdie VO  3 Bischof nicht Immer das Verständnis entigegen, das sich
Franz Joseph Rudigier inıtlerte Bruckner gewünscht hätte
Kathedrale mıit dem Titel „Unbefleckte Emp- LINZ Rudolf Zinnhobler
fängnis Mariens”) übernahm Cdie Funktion als
Domkirche.

DIie T1  JL Zusammenhänge zwischen dem
KIRCHENRECHTgenannten Bischof Uun: „seinem' Urganisten

NnioOonNn Bruckner verleihen dem vorliegenden +  S GrocholewsklI1, Zenon: La jegge naturaleBuch VOoO  3 Matiter, das den Aspekten der Be-
rufung Bruckners zu Dom- Uun: Stadtpfarr- nella dottrina Chiesa (a UTg dıe LUg Cirıl-

10) Consult Editrice, Rom 2008 68)organısten nachgeht, gerade heuer erhöhte
Aktualität. ES werden Kapitel geboten über Cdie Kardinal Zenon Grocholewski, der als Präfekt
Bewerbung; Kirchenmusik ın LInz; Denst der Apostolischen 5ignatur, des obersten kirch-
‚Alten Do  3 Uun: 1ın der „Stadtpfarrkirche’; Cdie lichen Gerichtes, Immer wieder miıt Fragen der
Orgeln; Cdie Vorgesetzten Bischof, Stadtpfarrer, Applikation nicht 1m positiven (Jesetz SCHLAILIL-

(er Grundsätze des Naturrechtes konfrontiertDom- Uun: Stadtpfarrchorkapellmeister); Cdie
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einen Überblick und eine Zusammenfassung 
der Forschungsergebnisse zu bieten, aber auch 
Zugänge zu neu zugänglich gewordenen Quel-
len zu vermitteln. Die auch sprachlich sehr ge-
lungene Studie geht u. a. auf folgende Th emen 
näher ein: Reformkatholizismus (Deutschland) 
und Amerikanismus; Alfred Loisy – historische 
Kritik und Apologie der Kirche (Frankreich); 
George Tyrell (England); Antimodernismus 
und kirchliches Lehramt (Pius X., Umberto Be-
nigni). Ein abschließender „Ausblick“ führt hin 
zum 2. Vatikanischen Konzil. Wörtlich schreibt 
Arnold: „Binnentheologisch gesehen mussten 
sich katholische Kirche und Konzil damals … 
immer noch mit einem antimodernistisch in-
duzierten Reformstau auseinandersetzen“ – was 
bekanntlich nur zum Teil gelungen ist. Gegen-
wärtig erleben wir ja eine neue Hinwendung 
zum römischen Zentralismus und auch eine 
theologische Trendwende gegenüber den Auf-
brüchen des Konzils.
Linz Rudolf Zinnhobler

◆ Maier, Elisabeth: Anton Bruckner als Lin-
zer Dom- und Stadtpfarrorganist. Aspekte 
einer Berufung. Mit einem Beitrag von Ika-
rus Kaiser: Der Dom- und Stadtpfarrkapell-
meister Karl Borromäus Waldeck und die 
Orgel der Stadtpfarrkirche in Linz (Anton 
Bruckner. Dokumente und Studien 15). Mu-
sikwissenschaftlicher Verlag, Wien 2009. 
(419, zahlr. s/w. Abb.) Pb. Euro 66,35 (D, A). 
ISBN 978-3-900270-72-8.

Heuer (2009) feiert Linz sich selbst als „euro-
päische Kulturhauptstadt“. Vor genau 100 Jah-
ren kehrten auch die Jesuiten in diese Stadt zu-
rück, in den „Alten Dom“, und die von Bischof 
Franz Joseph Rudigier (1853–1884) initiierte 
Kathedrale (mit dem Titel „Unbefl eckte Emp-
fängnis Mariens“) übernahm die Funktion als 
Domkirche.

Die engen Zusammenhänge zwischen dem 
genannten Bischof und „seinem“ Organisten 
Anton Bruckner verleihen dem vorliegenden 
Buch von E. Maier, das den Aspekten der Be-
rufung Bruckners zum Dom- und Stadtpfarr-
organisten nachgeht, gerade heuer erhöhte 
Aktualität. Es werden Kapitel geboten über: die 
Bewerbung; Kirchenmusik in Linz; Dienst am 
„Alten Dom“ und in der „Stadtpfarrkirche“; die 
Orgeln; die Vorgesetzten (Bischof, Stadtpfarrer, 
Dom- und Stadtpfarrchorkapellmeister); die 

maßgeblichen Institutionen und ihre Vertreter 
(Geistliche und Weltliche Vogtei, Statthalte-
rei); Förderer. Auch der Studienweg Bruckners, 
seine Arbeitsbereiche, sein persönlicher Um-
gang, seine Wohnverhältnisse und sein Wir-
ken in Wien werden näher geschildert und der 
kompositorische Ertrag in Linz und Wien ge-
nau aufgelistet. Besonders wichtig ist der (mit 
eigener Seitennummerierung versehene) Do-
kumentenanhang, der (auf 368 Seiten!) das rei-
che Schaff en Bruckners eingehend belegt und 
manches Neue bringt. Abschließend wird eine 
Studie von I. Kaiser über den Dom- und Stadt-
pfarrkapellmeister Karl Borromäus Waldeck 
geboten (369–392). Erschlossen wird das reich-
haltige Buch von einem Register der relevanten 
Personen, Orte und Institutionen (393–418); es 
wurden aber nicht sämtliche Eigennamen auf-
genommen.

Doch kehren wir nochmals kurz zurück 
zum Darstellungsteil, in dem wir z. B. viele 
Details über die „Bewerbung“ Bruckners er-
fahren. Er hatte zunächst nicht vor, um die 
Stelle zu kompetieren, machte aber schließlich 
dennoch das Rennen, da sich Bischof Rudigier 
nach dem abgehaltenen „Probespiel“ für ihn 
entschied (15–18). Die offi  zielle Ausschreibung 
des Postens erfolgte am 24. November 1855 und 
Bruckner wurde ernannt, obwohl der Kirchen-
verwalter Joseph Weinhart seine „nachlässige 
Kleidung“ und sein „fehlendes Hofi eren der 
maßgeblichen Männer in Linz“ beklagt hatte. 
Im Verlauf der Zeit wurde die Haltung des Bi-
schofs Bruckner gegenüber „zunehmend ambi-
valent“. Er schätzte ihn zwar weiterhin als „ganz 
außerordentliche Künstlerpersönlichkeit“, 
brachte aber seinen wiederholten Gesuchen 
um Studienurlaub und um Gehaltserhöhung 
nicht immer das Verständnis entgegen, das sich 
Bruckner gewünscht hätte.
Linz Rudolf Zinnhobler

KIRCHENRECHT

◆ Grocholewski, Zenon: La legge naturale 
nella dottrina Chiesa (a cura die Luigi Ciril-
lo). Consult Editrice, Rom 2008. (68)

Kardinal Zenon Grocholewski, der als Präfekt 
der Apostolischen Signatur, des obersten kirch-
lichen Gerichtes, immer wieder mit Fragen der 
Applikation nicht im positiven Gesetz genann-
ter Grundsätze des Naturrechtes konfrontiert 

Kirchengeschichte / Kirchenrecht



4726 Kirchenrecht

WAaäl, hat verschiedentlich ortrage über das Na- keit für alle Menschen. Bel einem historischen
turrecht gehalten, beim X XI Kolloquium der Rückblick wWwelst auf Aristoteles hin, der darge-
katholischen urısten ın Parıs 2005), VOT der hat, dass ungeschriebene Normen Sibt, Cdie
Juristischen Fakultät der katholischen Unıver- allgemein gültig Uun: unveränderlich, dem Men-
S1[A| ın Buenos AÄAlres 2007), ın der Unıiversita: schen vorgegeben Uun: mıt selner alur verbun-
VOoO Hi{ Kreuz ın Kom un: VOorT dem kulturel- den sind Ihomas VOo  3 Aquin folgt dieser Linle,
len Zirkel „NUOVO lub Koma 27000° 2008). versteht das Naturrecht als Vorgabe bei Reali-
DIie erwähnten ortrage sSind ın einschlägigen slierung des Evangeliums. Freilich 1st das AatlUr-
Zeitschriften bzw. ın den Kongressakten des Ob- recht nicht el was spezifisch Katholisches, gilt

nicht 11UT für Katholiken der 11UT für Christen,genannten Parıser Kolloquiums veröffentlicht
worden. Dem letztgenannten Vortrag, der uch betrifit alle Menschen: 1st 1m Inneren des
auf Cdie Ansprache aps Benedikt XVI VOT den Menschen, ın seinem (Jewlssen, fundiert. Von
Mitgliedern der Generalversammlung der Ver- daher 1st nicht 11UT Clie Universalität Uun: Cdie
einten Nationen ın New 'Ork 18 April 2008 Unveränderlichkeit des Naturgesetzes, sondern

uch SeEINE Erkennbarkeit für alle Menscheneingeht, wurde der ZuUu!r Besprechung estehende
Band gewidmet. verstehen. ESs 1st für jeden unabhängig VO  3 der

Das Vorwort diesem Buch hat ‚U1g1 (1- Offtenbarung erkennbar Naturrecht un: (1E-
rillo geschrieben. e Abhandlung 1st ın sechs wIsSssen estehen ın eInem T1  JL Zusammenhang.

Jeder Mensch, der ın ehrlicher VWelse für CliePunkte gegliedert. DIie für metaphysisches
Denken 11UT wen1g aufgeschlossene E1ILTSITU- Wahrheit Uun: für das ute Hen Ist, kann diese
at10N. DIie raft des Naturrechtes. atur- (Jesetze dank selner Vernunft erkennen.
recht göttliches Recht Eigenschaften des e Universalität des Naturgesetzes esteht
Naturrechtes. / wel wichtige Anmerkungen der Tatsache, dass jeder einzelne Mensch ın
(Naturrecht Uun: Dekalog, der dem Naturrecht einzigartıger nicht wiederholbarer VWelse 1ne
zugrunde liegende Naturbegrift). Aussagen Persönlichkeit verkörpert, nicht 1m Wege.
des kirchlichen Lehramtes über das Naturrecht. Eiıne wichtige Aufgabe derer, Cdie ın der
Daran schließen sich drei Schlussbemerkun- Gesellschaft Verantwortung tragen, Ist, bei Ent-
SC Dem Buch 1st uch eın Verzeichnis der be- faltung des (JeWl1SSENS, Hilfestellung eisten.
nutzten Literatur un: lehramtlicher Außerun- aps Benedikt XVI betont, dass jeder Fort-
gch angefügt. schritt ın der Menschheitsentwicklung frag-

/u beachten 1st, dass sich Cdie Zuständig- würdig 1st, der nicht miıt der Gewissensbildung
keit des kirchlichen Lehramtes uch auf Fragen and ın and geht. Das Naturrecht 1st nicht VO  3

des Naturrechtes erstreckt. e Öftfenbarung Menschen begründet, 1st eın Recht, das der
dies WT lImmer Lehre der Kirche Cdie Mensch ın seinem Herzen findet ach einem

altur OTAaUS. In der Öftfenbarung werden nicht Wort Benedikt XVI 1st das (jewlssen Clie Fähig-
alle moralischen Grundsätze angeführt, wird keit, sich dem Appell der objektiven Wahrheit
vielmehr 1ne Moral vorausgesetztL, Cdie sich AUS öffnen, der Wahrheit, Cdie universal 1st Uun:
der altur der iınge ergibt. Das Naturrecht 1st, für alle gilt. ESs 1st allen Menschen aufgetragen,

diese Wahrheit suchen. [ ese Wahrheit be-WI1IE der Apostel Paulus lehrt, l der christ-
lichen Moral uch nicht ın der Öftfenbarung deutet nicht Isolierung, sondern 1m Gegenteil,

61€ führt echter Gemeinschaft.ausgesprochene Grundsätze des Naturrechtes
sind Gegenstand des kirchlichen Lehramtes. e allgemeine Erklärung der Rechte des
DIie Übertragung der lehramtlichen Autorität Menschen, deren Jahrestag 1m Jahre 20058

Petrus Uun: Cdie Apostel durch ESUS C'hris- gefeiert wurde, greift auf das Naturrecht zurück.
[US inkludiert uch Cdie lehramtliche Vollmacht S1€e geht davon AaUS, dass diese Rechte nicht VO  3

ZuUu!r Interpretation des Naturrechtes. Miıt dem irgendeiner (Gjewalt verliehen, sondern miıt der
1NweIs auf Gebote des Naturrechts erfüllt das altur des Menschen gegeben sind. Sich den
kirchliche Lehramt einen l der ihm übertra- Menschenrechten bekennen un: gleichzeitig
HCN prophetischen Aufgabe. Was das atur- das Naturrecht ablehnen, wAare eın Wider-
recht dem Menschen gebietet, 1st (‚ottes Gebot. spruch. Das vertiefte Eingehen auf diese Rechte

Grocholewski hat 1m Zuge selnNer AÄus- Ördert den Fortschritt des persönlichen Lebens
führungen drei Eigenschaften des Naturrechtes un: der SO7]lalen Ordnung.
besonders herausgearbeitet: SeEINE Universalität, Das Naturrecht 1st, WI1IE sich AUS dem (1e-
SeE1INE Unveränderbarkeit Uun: seINe Erkennbar- Ssagten ergibt, nicht 1nN€ Einführung der Kkatho-
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war, hat verschiedentlich Vorträge über das Na-
turrecht gehalten, so beim XXI Kolloquium der 
katholischen Juristen in Paris (2005), vor der 
juristischen Fakultät der katholischen Univer-
sität in Buenos Aires (2007), in der Universität 
vom Hl. Kreuz in Rom und vor dem kulturel-
len Zirkel „Nuovo Club Roma 2000“ (2008). 
Die erwähnten Vorträge sind in einschlägigen 
Zeitschrift en bzw. in den Kongressakten des ob-
genannten Pariser Kolloquiums veröff entlicht 
worden. Dem letztgenannten Vortrag, der auch 
auf die Ansprache Papst Benedikt XVI. vor den 
Mitgliedern der Generalversammlung der Ver-
einten Nationen in New York (18. April 2008) 
eingeht, wurde der zur Besprechung stehende 
Band gewidmet.

Das Vorwort zu diesem Buch hat Luigi Ci-
rillo geschrieben. Die Abhandlung ist in sechs 
Punkte gegliedert. 1. Die für metaphysisches 
Denken nur wenig aufgeschlossene Zeitsitu-
ation. 2. Die Kraft  des Naturrechtes. 3. Natur-
recht – göttliches Recht. 4. Eigenschaft en des 
Naturrechtes. 5. Zwei wichtige Anmerkungen 
(Naturrecht und Dekalog, der dem Naturrecht 
zugrunde liegende Naturbegriff ). 6. Aussagen 
des kirchlichen Lehramtes über das Naturrecht. 
Daran schließen sich drei Schlussbemerkun-
gen. Dem Buch ist auch ein Verzeichnis der be-
nützten Literatur und lehramtlicher Äußerun-
gen angefügt.

Zu beachten ist, dass sich die Zuständig-
keit des kirchlichen Lehramtes auch auf Fragen 
des Naturrechtes erstreckt. Die Off enbarung 
setzt – dies war immer Lehre der Kirche – die 
Natur voraus. In der Off enbarung werden nicht 
alle moralischen Grundsätze angeführt, es wird 
vielmehr eine Moral vorausgesetzt, die sich aus 
der Natur der Dinge ergibt. Das Naturrecht ist, 
wie der Apostel Paulus lehrt, Teil der christ-
lichen Moral. Auch nicht in der Off enbarung 
ausgesprochene Grundsätze des Naturrechtes 
sind Gegenstand des kirchlichen Lehramtes. 
Die Übertragung der lehramtlichen Autorität 
an Petrus und an die Apostel durch Jesus Chris-
tus inkludiert auch die lehramtliche Vollmacht 
zur Interpretation des Naturrechtes. Mit dem 
Hinweis auf Gebote des Naturrechts erfüllt das 
kirchliche Lehramt einen Teil der ihm übertra-
genen prophetischen Aufgabe. Was das Natur-
recht dem Menschen gebietet, ist Gottes Gebot.

Grocholewski hat im Zuge seiner Aus-
führungen drei Eigenschaft en des Naturrechtes 
besonders herausgearbeitet: seine Universalität, 
seine Unveränderbarkeit und seine Erkennbar-

keit für alle Menschen. Bei einem historischen 
Rückblick weist er auf Aristoteles hin, der darge-
tan hat, dass es ungeschriebene Normen gibt, die 
allgemein gültig und unveränderlich, dem Men-
schen vorgegeben und mit seiner Natur verbun-
den sind. Th omas von Aquin folgt dieser Linie, 
er versteht das Naturrecht als Vorgabe bei Reali-
sierung des Evangeliums. Freilich ist das Natur-
recht nicht etwas spezifi sch Katholisches, es gilt 
nicht nur für Katholiken oder nur für Christen, 
es betrifft   alle Menschen; es ist im Inneren des 
Menschen, in seinem Gewissen, fundiert. Von 
daher ist nicht nur die Universalität und die 
Unveränderlichkeit des Naturgesetzes, sondern 
auch seine Erkennbarkeit für alle Menschen zu 
verstehen. Es ist für jeden – unabhängig von der 
Off enbarung – erkennbar. Naturrecht und Ge-
wissen stehen in einem engen Zusammenhang. 
Jeder Mensch, der in ehrlicher Weise für die 
Wahrheit und für das Gute off en ist, kann diese 
Gesetze dank seiner Vernunft  erkennen.

Die Universalität des Naturgesetzes steht 
der Tatsache, dass jeder einzelne Mensch in 
einzigartiger nicht wiederholbarer Weise eine 
Persönlichkeit verkörpert, nicht im Wege.

Eine wichtige Aufgabe derer, die in der 
Gesellschaft  Verantwortung tragen, ist, bei Ent-
faltung des Gewissens, Hilfestellung zu leisten. 
Papst Benedikt XVI. betont, dass jeder Fort-
schritt in der Menschheitsentwicklung frag-
würdig ist, der nicht mit der Gewissensbildung 
Hand in Hand geht. Das Naturrecht ist nicht von 
Menschen begründet, es ist ein Recht, das der 
Mensch in seinem Herzen fi ndet. Nach einem 
Wort Benedikt XVI. ist das Gewissen die Fähig-
keit, sich dem Appell der objektiven Wahrheit 
zu öff nen, der Wahrheit, die universal ist und 
für alle gilt. Es ist allen Menschen aufgetragen, 
diese Wahrheit zu suchen. Diese Wahrheit be-
deutet nicht Isolierung, sondern im Gegenteil, 
sie führt zu echter Gemeinschaft .

Die allgemeine Erklärung der Rechte des 
Menschen, deren 60. Jahrestag im Jahre 2008 
gefeiert wurde, greift  auf das Naturrecht zurück. 
Sie geht davon aus, dass diese Rechte nicht von 
irgendeiner Gewalt verliehen, sondern mit der 
Natur des Menschen gegeben sind. Sich zu den 
Menschenrechten bekennen und gleichzeitig 
das Naturrecht ablehnen, wäre ein Wider-
spruch. Das vertieft e Eingehen auf diese Rechte 
fördert den Fortschritt des persönlichen Lebens 
und der sozialen Ordnung.

Das Naturrecht ist, wie sich aus dem Ge-
sagten ergibt, nicht eine Einführung der katho-
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ischen Kirche, sondern 1was miıt der mensch- Bendikt XVI Uun: selNer unmittelbaren VOTr-
lichen E xIstenz Gegebenes. DIie Infragestellung ganger zurück. S1€e bringt IKlar zu Ausdruck,
des Naturrechtes führt dazu, dass keine dass das Naturrecht nicht 1n€e Schöpfung der
alle verbindenden Grundsätze des Verhaltens katholischen Kirche, sondern mıt dem Mensch-
gegenüber den anderen Menschen gibt. se1in gegeben Uun: für alle Menschen

Naturgemäfß legt Clie Kirche ın der Welt Willens erkennbar 1st e vorliegenden AÄus-
VOoO  3 heute besonderes Augenmerk auf das Na- führungen bieten 1ne vorzügliche Information
turrecht, weil sich hier 1ne Basıs bietet, Cdie über Clie Grundlagen sittlich verantwortbaren
Menschenrechte Uun: ihr Fundament ın einer menschlichen Handelns.

Callen zugänglichen Welse aufzuzeigen. aps! HugO Schwendenwein
Johannes Paul 1L., der Cdieses grofße Anliegen
Immer wieder ZUuU!T Sprache brachte, hat darauf
hingewiesen, dass sich hier 1nN€ Grundlage zu

Dialog mıt allen Menschen Willens bietet,
den Werten, Cdie der Würde des Menschen

+  S Erzhıischöflichesdienen, entsprechende Geltung verschaften. Jugendamt München
un reisIng Hg.) Iturgıe ıst Jugendge-Und aps! Benedikt XVI betont 1m Hinblick
mäß, VT Entfaltung der „Leırtlinienauf Cdie &11071116 Entwicklung der Wissenschaf- tür dıe Kırchliche Jugendarbeit n der Erzdi-ten Cdie unverzichtbare Notwendigkeit, auf das
(O7ese München un Freising” (Materialien.Naturrecht einzugehen un: beim Fortschritt
Impulse tür dıe Kırchliche Jugendarbeit nın der Entwicklung der Menschheit Cdie allen
der Pftarrei, Nr 140), München 2008 40)Menschen gemeinsamen Grundwahrheiten 1m

Auge behalten Uun: vertiefen. Er welst Heft uro 4,.00 (D) InTo@eja-muenchen.
deuch darauf hin, WIE wichtig 1st, dass das Na-

turrecht 1m staatlichen Bereich akzeptiert wird, Als eigenen Anspruch formuliert das Heft 1m
un: WI1IE problematisch 1st, WE sich das Orwort, Cdie Freiheit ın der lturgle sichern,
staatliche Recht nicht Naturrecht Orlentiert. damit 61€ dem Menschen un: seinem Empfin-

Wenn 111all den Pluralismus, der das gesell- den entspricht Uun: AT durch prinzipielle
cchaftliche Leben pragt, als Grundlage der DDe- Überlegungen Uun: Anregungen, noch ehe
mokratie bezeichnet, 111US$5 beachtet werden, ZUr! konkreten Vorbereitung kommt. DIeser
dass eın Pluralismus, der uch Positionen hne Anspruch 1st klug gewählt Uun: gelungen eINSE-
ethische Grundlage akzeptiert, für Cdie Bezle- LÖst, schlägt doch 1nN€ Brücke zwischen dem
hungen der Menschen untereinander Uun: für akademischen liturgischen Wiıssen der aupt-
Cdie Gestaltung der staatlichen Rechtsordnung amtlichen un: der konkreten Situation, ın der
als problematisch anzusehen 1St. ESs gibt ‚ben lturgle gefeiert wird SO wird 1nN€ fruchtbare
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lischen Kirche, sondern etwas mit der mensch-
lichen Existenz Gegebenes. Die Infragestellung 
des Naturrechtes führt dazu, dass es keine 
alle verbindenden Grundsätze des Verhaltens 
gegenüber den anderen Menschen gibt.

Naturgemäß legt die Kirche in der Welt 
von heute besonderes Augenmerk auf das Na-
turrecht, weil sich hier eine Basis bietet, die 
Menschenrechte und ihr Fundament in einer 
allen zugänglichen Weise aufzuzeigen. Papst 
Johannes Paul II., der dieses große Anliegen 
immer wieder zur Sprache brachte, hat darauf 
hingewiesen, dass sich hier eine Grundlage zum 
Dialog mit allen Menschen guten Willens bietet, 
um den Werten, die der Würde des Menschen 
dienen, entsprechende Geltung zu verschaff en. 
Und Papst Benedikt XVI. betont im Hinblick 
auf die enorme Entwicklung der Wissenschaf-
ten die unverzichtbare Notwendigkeit, auf das 
Naturrecht einzugehen und so beim Fortschritt 
in der Entwicklung der Menschheit die allen 
Menschen gemeinsamen Grundwahrheiten im 
Auge zu behalten und zu vertiefen. Er weist 
auch darauf hin, wie wichtig es ist, dass das Na-
turrecht im staatlichen Bereich akzeptiert wird, 
und wie problematisch es ist, wenn sich das 
staatliche Recht nicht am Naturrecht orientiert.

Wenn man den Pluralismus, der das gesell-
schaft liche Leben prägt, als Grundlage der De-
mokratie bezeichnet, so muss beachtet werden, 
dass ein Pluralismus, der auch Positionen ohne 
ethische Grundlage akzeptiert, für die Bezie-
hungen der Menschen untereinander und für 
die Gestaltung der staatlichen Rechtsordnung 
als problematisch anzusehen ist. Es gibt eben 
eine moralische Norm, die den Menschen ins 
Herz geschrieben ist, und damit ist ein ethi-
scher Grundbestand vorausgesetzt, der mit dem 
Menschsein gegeben und auch in einer pluralen 
Gesellschaft  von Gewicht ist.

Bei den Ausführungen Zenon Grocholew-
skis handelt sich um eine Darstellung der ka-
tholischen Auff assung vom Naturrecht. Dabei 
spielt das Bezugsgefüge Naturgesetz–Gewissen 
eine große Rolle. Auch der Bedeutung des Na-
turrechtes für das Leben der Menschen und für 
die Grundlagen der Gesellschaft  widmet die 
zur Besprechung stehende Studie entsprechen-
den Raum. Weiters wird aufgezeigt, dass sich 
das Naturrecht – angesichts seines universalen 
Charakters – als Basis für den Dialog zwischen 
den Religionen und Kulturen eignet. Die Dar-
stellung erfolgt anhand kirchlicher Aussagen, 
insbesondere greift  sie auf Äußerungen Papst 

Bendikt XVI. und seiner unmittelbaren Vor-
gänger zurück. Sie bringt klar zum Ausdruck, 
dass das Naturrecht nicht eine Schöpfung der 
katholischen Kirche, sondern mit dem Mensch-
sein gegeben und für alle Menschen guten 
Willens erkennbar ist. Die vorliegenden Aus-
führungen bieten eine vorzügliche Information 
über die Grundlagen sittlich verantwortbaren 
menschlichen Handelns.
Graz Hugo Schwendenwein

LITURGIE

◆ Erzbischöfliches Jugendamt München 
und Freising (Hg.): Liturgie ist jugendge-
mäß, wenn … Entfaltung der „Leitlinien 
für die kirchliche Jugendarbeit in der Erzdi-
özese München und Freising“ (Materialien. 
Impulse für die kirchliche Jugendarbeit in 
der Pfarrei. Nr. 140), München 2008. (40) 
Heft. Euro 4,00 (D). info@eja-muenchen.
de.

Als eigenen Anspruch formuliert das Heft  im 
Vorwort, die Freiheit in der Liturgie zu sichern, 
damit sie dem Menschen und seinem Empfi n-
den entspricht – und zwar durch prinzipielle 
Überlegungen und Anregungen, noch ehe es 
zur konkreten Vorbereitung kommt. Dieser 
Anspruch ist klug gewählt und gelungen einge-
löst, schlägt er doch eine Brücke zwischen dem 
akademischen liturgischen Wissen der Haupt-
amtlichen und der konkreten Situation, in der 
Liturgie gefeiert wird. So wird eine fruchtbare 
Annäherung von Th eorie und Praxis ermög-
licht. Und auch die engagierten Ehrenamtlichen 
werden auf die richtige Spur gesetzt, um sich in 
der konkreten Vorbereitung nicht in Fragen von 
Erlaubtheiten oder im Aktionismus von nicht 
immer dienlichen Gestaltungsideen zu verhed-
dern. Sie werden angeregt, die hohe Messlatte 
– Liturgie als heilsames Geschehen für die Men-
schen in ihrer Situation – im Blick zu haben.

Nach kurzen grundsätzlichen Gedanken 
zu Jugend und Liturgie werden neun anregende 
Orientierungen für eine jugendgemäße Liturgie 
erläutert. Liturgie wird also an ihrer Jugendge-
mäßheit gemessen – ein deutlich praxistaug-
licherer und legitimerer Ansatz als nach der 
Liturgiegemäßheit der Jugendlichen zu fragen. 
Grundlegendes Kriterium für Liturgie ist ihre 
Qualität. Jugendgemäß ist Liturgie, wenn sie 
gut ist, weil sie dann dem Menschen gemäß ist.

Kirchenrecht / Liturgie


